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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 26.06.2017 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Bewilligung des Zuschusses 2016 für die Psychologische Familien- 
und Lebensberatung Geislingen 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Der Zuschuss 2016 des Landkreises für die Psychologische Beratungsstelle 
Geislingen/Steige wird auf 354.843,73 € festgesetzt und die Überzahlung in Höhe 
von 9.129,27 € wird mit der 3. Abschlagszahlung auf den in Aussicht gestellten 
Landkreiszuschuss 2017 verrechnet. 
    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 

1. Nach Ziffer 2.5.1 der Förderrichtlinien des Kreisjugendplans fördert der 
Landkreis die Psychologische Familien- und Lebensberatung Geislingen des 
Caritasverbands durch einen jährlichen Zuschuss. Der Zuschuss beträgt für 
den Bereich Erziehungsberatung 75 % und den Bereich Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung 2/3 am verbleibenden ungedeckten Restaufwand. 

 
2. Der Träger hat die Jahresrechnung 2016 der Psychologischen Beratungsstelle 

in Geislingen/Steige vorgelegt. Die von der Verwaltung rechnerisch geprüfte 
Jahresrechnung schließt wie folgt ab: 

 
 

 Rechnungs-  
ergebnis 

2016 

Haushalts- 
plan  
2016 

Rechnungs-  
ergebnis  

2015 

Rechnungs-  
ergebnis 

2014 

Erziehungsberatung     

Ausgaben 
 

332.572,29 338.649,00 325.443,75 315.960,52 

Einnahmen          234,00       200,00       200,00       540,00 

Restaufwand 332.338,29 338.449,00 325.243,75 315.420,52 

davon 75 % 249.253,72 253.837,00 243.932,81 236.565,39 
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Eheberatung 

Ausgaben 160.255,02 166.204,00 156.639,36 158.146,98 

Einnahmen 1.870,00 1.000,00 1.870,00 3.595,00 

Restaufwand 158.385,02 165.204,00 154.769,36 154.551,98 

davon  2/3 105.590,01 110.136,00 103.179,57 103.034,65 

Anteil des 
Landkreiszuschusses 

354.843,73 364.973,00 347.112,38 339.600,04 

 
 

3. Dem Träger wurde mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 
30.11.2015 für das Jahr 2016 ein Landkreiszuschuss bis zu einem 
Höchstbetrag von 363.973,00 € in Aussicht gestellt. Abschlagszahlungen 
wurden für das Jahr 2016 an den Träger in Höhe von 363.973,00 € geleistet. 

     
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Im Haushaltsplan 2016 wurde beim Produktsachkonto 31.60.01.99.00   4318050 
ein Betrag in Höhe von insgesamt 350.000,00 € eingestellt. Demnach ergeben sich 
Mehraufwendungen in Höhe von 4.843,73 €. Diese werden über das Budget des 
Kreisjugendamtes gedeckt. 
 
Die für das Jahr 2016 geleisteten Abschlagszahlungen sind immer ausgerichtet am 
bewilligten Höchstbetrag für den Träger. Diese Abschlagszahlungen können somit 
mit den Planansätzen divergieren. 
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft der Jugend      

Zukunft der Familien      

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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